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Eine kritische Analyse

1. Einleitung 
Die Rede, die Papst Benedikt XVI. am 22. September 2011 im deutschen Bundes-
tag hielt, wurde von der Presse teils mit Lob und Zustimmung, teils mit Kritik und 
Ablehnung zur Kenntnis genommen. Entt�uschend war f�r viele Journalisten, dass 
der Papst in dieser Rede die aktuelle Krise der katholischen Kirche mit keinem 
Wort erw�hnt, keinerlei Wege zu ihrer �berwindung aufgezeigt sowie zu den 
Missbrauchsf�llen an jugendlichen Z�glingen in kirchlichen Einrichtungen, zum 
Priestermangel, zum Z�libat und zu konkreten �kumenischen Problemen nicht Stel-
lung genommen hat. Lobende Stimmen priesen die Rede als „Jahrhundertereignis” 
und moralische Wegweisung f�r die deutschen Parlamentarier und meinten in ihr 
hohes philosophisches Niveau entdecken zu k�nnen. Ein evangelischer Jurist (oder 
war es der Redaktor, der f�r die �berschrift verantwortlich ist?) kennzeichnete die 
Rede als „Sternstunde des Parlaments – mit einer Rede von gestern”.1 Laut Duden 
ist eine Sternstunde eine „gl�ckliche Schicksalsstunde”. Merkw�rdig: man lauscht 
eine Rede mit Inhalten aus vergangenen Zeiten und nennt das eine Sternstunde. 
Lassen wir einmal Lob und Tadel beiseite. Welches sind die Aussagen des Papstes 
und wie sind sie zu beurteilen?

2. Rechtsstaat, Vernunft und Glaube
Zu Beginn seiner Rede erl�utert Benedikt XVI., die Einladung zu seiner Rede gelte 
ihm „als Papst, Bischof von Rom, der die oberste Verantwortung f�r die katholi-
sche Christenheit tr�gt.” Damit anerkenne der Bundestag „die Rolle, die dem Heili-
gen Stuhl als Partner innerhalb der V�lker- und Staatengemeinschaft zukommt”, 
und in dieser seiner internationalen Verantwortung wolle er „einige Gedanken �ber 
die Grundlagen des freiheitlichen Rechtsstaates vorlegen.”
Stellt man sich auf die rechtshistorische Perspektive ein, in der der Papst die euro-
p�ische Rechtskultur zur Sprache bringt, bezieht man sich also auf unser „kulturel-
les Ged�chtnis”, dann kann man durchaus zustimmen, dass wir die europ�ischen 
Rechtssysteme „der Begegnung von Jerusalem, Athen und Rom”, d.h. der Begeg-
nung des Gottesglaubens Israels, der philosophischen Vernunft der Griechen und 
des Rechtsdenkens Roms, verdanken. Was jedoch die traditionellen philosophisch-
theologischen Begr�ndungszusammenh�nge betrifft, die der Papst dann geltend 
macht, so sind hier doch einige kritische Einw�nde unerl�sslich. In diesem Zusam-
menhang spielt die Naturrechtslehre eine zentrale Rolle, und der Papst weist die 
Auffassung zur�ck, es handle sich dabei nur um eine „katholische Sonderlehre, �-
ber die au�erhalb des katholischen Raums zu diskutieren sich nicht lohnen w�rde.” 
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Vielmehr sei das Naturrecht durch die Vernunft erkennbar; allerdings sagt er nicht: 
durch „blo�e” Vernunft. Darauf werden wir noch zur�ckkommen.
Der Papst beginnt jedoch nicht mit der Vernunfterkenntnis, sondern mit einer „klei-
nen Geschichte aus der Heiligen Schrift”, und zwar zitiert er aus dem Alten Testa-
ment. Der junge K�nig Salomo bittet Gott: „Verleih deinem Knecht ein h�rendes 
Herz, damit er dein Volk zu regieren und das Gute vom B�sen zu unterscheiden 
versteht” (1. K�n. 3, 9). Salomo braucht dazu Gottes Hilfe, weil seine Vernunft da-
zu nicht ausreicht [ja, der Begriff der Vernunft taucht gar nicht auf, und wir d�rfen 
wohl davon ausgehen, dass der alttestamentliche Schriftsteller daran auch nicht ge-
dacht hat]. Aber dar�ber macht der Papst sich keine Gedanken, sondern er geht da-
zu �ber, den Text zu aktualisieren und behauptet: „Die Bibel will uns mit dieser Er-
z�hlung sagen, worauf es f�r einen Politiker letztlich ankommen muss.” Aber will 
die Bibel, oder besser: jener alttestamentliche Schriftsteller, „uns” wirklich etwas 
sagen? Nat�rlich k�nnen wir annehmen, der Autor des Buches der K�nige habe 
auch sp�teren Generationen etwas mitteilen wollen. Da gen�gt es aber, davon aus-
zugehen, er habe der Nachwelt das Ged�chtnis an die Taten und Vorz�ge eines im 
Volk beliebten K�nigs erhalten wollen. Was sagt denn der Text, wenn man ihn in 
seinem Kontext versteht?
Wer diese Passage aufschl�gt, m�sste sich eigentlich fragen: Warum verr�t der 
Papst dem Publikum Gottes Antwort nicht? Beim Lesen wird dann klar: damit h�tte 
der Papst seine Aktualisierung sofort zunichte gemacht. Gott antwortet: „Weil du 
um solches bittest und bittest nicht um langes Leben, auch nicht um Reichtum noch 
um den Tod deiner Feinde, sondern um Einsicht, das Recht zu verstehen, so tue ich 
nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verst�ndiges Herz, dass 
deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und deinesgleichen nach dir nicht erstehen 
wird” (1. K�n. 3, 11-12). Aus dieser Aussage muss man entnehmen: Salomo erh�lt 
von Gott eine f�r alle anderen Menschen unerreichbare Weisheit; kein Mensch wird 
je so weise sein wie Salomo, um so treffsicher zwischen Gut und B�se zu unter-
scheiden wie er. H�tte der Papst Gottes Antwort zitiert, h�tte er den deutschen Par-
lamentariern und Politikern Salomo nicht als Vorbild darstellen k�nnen; denn ihnen 
w�re eine Gestalt vor Augen gef�hrt worden, die Gott zu einer Ausnahmegestalt 
gemacht hat, so dass sie bei dem Versuch, so weise zu werden wie Salomo, schei-
tern m�ssten. [Wahrscheinlich w�rden die meisten Abgeordneten �ber diese nette 
Fabel nur schmunzeln.]
Nichts deutet darauf hin, dass der Papst die selektive Zitierweise bewusst 
eingesetzte, um die Zuh�rer hinter’s Licht zu f�hren. Allem Anschein handelt es 
sich nur um eine Arbeitsweise, die unter Theologen weit verbreitet ist: Sie suchen 
sich die Textstellen so aus wie sie in die von ihnen gew�nschte pastorale Botschaft 
gut hineinpassen.
In der eigenwilligen Auslegung dessen, was die Bibel „uns” mit der Bitte Salomos 
sagen wolle, kommt der Papst auf die Nazizeit zu sprechen, in der wir „erlebt ha-
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ben, dass Macht von Recht getrennt wurde, dass Macht gegen Recht stand, das 
Recht zertreten hat und dass der Staat zum Instrument der Rechtszerst�rung wur-
de.” Wer sich �ber diese historischen Ereignisse einige Kenntnisse angeeignet hat, 
wird dem Papst wohl zustimmen k�nnen. Und wer wollte ihm widersprechen, wenn 
er feststellt: „Dem Recht zu dienen und der Herrschaft des Unrechts zu wehren ist 
und bleibt die Aufgabe des Politikers”? Damit hat er allerdings den Hilferuf des 
K�nigs Salomon in eine Botschaft des Alten Testaments f�r unsere Zeit umgedeu-
tet: „Die salomonische Bitte”, so stellt Benedikt XVI. fest, „bleibt die entscheiden-
de Frage, vor der der Politiker und die Politik auch heute stehen.” Dabei sieht er 
durchaus, dass die Schwierigkeiten und Probleme, mit denen die Politiker heutzu-
tage fertigwerden m�ssen, erheblich gr��er sind als in fr�heren Zeiten; denn dem 
Menschen ist eine bisher nicht vorstellbare Macht zugefallen, die ihn in die Lage 
versetzt, die Natur des Menschen gentechnisch zu manipulieren und sogar die gan-
ze Welt zu zerst�ren. Erneut stellt der Papst die Frage: „Wie erkennen wir, was 
recht ist? Wie k�nnen wir zwischen wahrem Recht und Scheinrecht unterschei-
den?”
Den Politikern empfiehlt er nicht, dem Beispiel Salomos zu folgen, Gott um Bei-
stand zu bitten und sich in dieser Situation, eingedenk der Vorzugsstellung Salo-
mos, mit dem Geschenk einer sub-salomonischen F�higkeit, zwischen Gut und B�-
se zu unterscheiden, zufrieden zu geben. Nat�rlich wei� der Papst, dass sich die 
Zeiten ge�ndert haben: Gott ist nicht mehr geneigt, mit den Erdenb�rgern, wenn sie 
tr�umen, direkten Kontakt aufzunehmen. Aber statt sich durch die Kontingenzen 
g�ttlicher Offenbarungen beunruhigen zu lassen, besinnt er sich auf die Zeitlosig-
keit und Absolutheit einiger im Vatikan hochgesch�tzter Lehraussagen, wie sie im 
sogenannten Naturrecht niedergelegt sind. Und so verk�ndet der Papst, f�r die Fra-
ge der Unterscheidbarkeit zwischen Gut und B�se biete das Christentum keine reli-
gi�se L�sung, sondern eine „philosophische”, eine L�sung, in der die Natur und die 
Vernunft als die wahren Rechtsquellen erkannt werden.
Hier tut sich ein breiter Graben auf zwischen dieser christlich-philosophischen L�-
sung und dem direkten g�ttlichen Eingriff, von dem im Alten Testament die Rede 
ist. Wer ein wenig mit den Naturrechtstheorien und ihrem Anspruch auf universelle 
G�ltigkeit vertraut ist, k�nnte verwundert sein, dass der Verfasser des 1.Buches der 
K�nige das Naturrecht nicht kannte, obwohl es nach herrschender Lehre seit Er-
schaffung der Welt bereits g�ltig war. Warum erinnerte Gott Salomo nicht einfach 
an dieses ewige Gesetz (lex aeterna)? Hat Er die Kenntnis dieses wichtigen Geset-
zes den Israeliten, dem auserw�hlten Volk, vorenthalten, es aber zugelassen, dass es 
sp�ter die heidnischen Griechen entdeckten? Oder kannte Er es selber nicht? Hatte 
Er ein ewiges Gesetz dieser Art gar nicht geschaffen? Oder war es vielleicht als das 
ewige Gesetz unerschaffen und der Natur Gottes immanent? Auch Jesus, der an der 
Natur Gottes teilhatte, hat, soweit wir seine Botschaft aus dem Neuen Testament 
kennen, von diesem Gesetz nie gesprochen. Aber da Gottes Wege unerforschlich 
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sind, muss man sich hier b�sartige Fragen verbieten. Statt Skepsis und Kritik bleibt 
der Dogmatismus. Und der Einwand des Skeptikers, ob dann nicht auch das angeb-
lich von Gott geschaffene – oder unerschaffene und Gottes Natur immanente – e-
wige Gesetz unerforschlich ist, �berh�rt der Dogmatiker, um sich nicht aus dem 
Konzept bringen zu lassen.
Wie bereits angedeutet, stellt der Papst fest: „Im Gegensatz zu anderen gro�en Re-
ligionen hat das Christentum dem Staat und der Gesellschaft nie ein Offenbarungs-
recht, eine Rechtsordnung aus Offenbarung vorgegeben.” Mit gr��ter Selbstver-
st�ndlichkeit wird davon ausgegangen, dass Religionen dem Staat und der Gesell-
schaft Rechtsordnungen vorgeben. Das Christentum unterscheidet sich in dieser 
Sichtweise nur darin von den anderen Religionen, dass es keine religi�se, sondern 
eine aus der Vernunft gezeugte Rechtsordnung vorschl�gt. In die Kategorie der 
gro�en Religionen, von denen sich das Christentum in dieser Hinsicht unterschei-
det, f�llt nat�rlich auch das Judentum. Das von Gott gestiftete Rechtsdenken Salo-
mos muss also als religi�ses, d.h. nicht-philosophisches Rechtsdenken angesehen 
werden. „Das Christentum hat”, so f�hrt Benedikt XVI. fort, „auf Natur und Ver-
nunft als die wahren Rechtsquellen verwiesen – auf den Zusammenklang von ob-
jektiver und subjektiver Vernunft, der freilich das Gegr�ndetsein in der sch�pferi-
schen Vernunft Gottes voraussetzt.” Was immer hier mit objektiver Vernunft und 
subjektiver Vernunft gemeint sein mag, und wie auch immer deren Zusammenklang 
beschaffen sein soll [an dieser Stelle gibt es Kl�rungsbedarf]2, mit der hier einge-
f�hrten Voraussetzung der sch�pferischen Vernunft Gottes wird der Widerspruch 
deutlich, in den sich der Papst verwickelt; denn hier tritt die religi�se Begr�ndung 
in der Gestalt des „Gegr�ndetseins” der Rechtsquellen in der sch�pferischen Ver-
nunft Gottes voll in Erscheinung. Gemeint ist wohl das Gegr�ndetsein in der als 
vern�nftig angesehenen Sch�pfungsordnung. 
In der antiken griechischen Philosophie, auf die sich der Papst beruft, gibt es jedoch 
keinen Sch�pfergott. In den Anf�ngen des Christentums werden zwei nicht zuein-
ander passende Elemente aus unterschiedlichen Kulturen miteinander kombiniert. 
Die philosophische Vernunft der Griechen muss sich einen bestimmten religi�sen 
Glaubensinhalt zueigen machen; er erw�chst nicht aus ihr, sondern wird ihr aufge-
pfropft. Es ist ein Inhalt, der der Vernunft der Griechen im christlichen Kulturraum 
von nun an die Denkrichtung vorgibt. Der Philosophenweg zu den wahren Rechts-
quellen ist ein religionsphilosophischer Schleichweg zu abgr�ndigen und dubiosen 
Quellen. Die menschliche Vernunft hat damit eine klare dogmatische Ausrichtung: 
Sie stellt sich in den Dienst einer religi�sen Voraussetzung, n�mlich der des bibli-
schen Sch�pfergottes. 
Gewiss konnten die wechselseitigen Beeinflussungen von religi�sen und philoso-
phischen Vorstellungen in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung in einem 
20min�tigen Vortrag nur summarisch angesprochen werden. Die knappe Darstel-
lung war unvermeidlich. Aber dadurch ist es auch zu einer sehr einseitigen Darstel-
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lung gekommen. Es wird eine halbe Wahrheit in einer Weise einseitig dargestellt, 
dass die andere Seite diskret verborgen bleibt. 
In der Patristik findet sich das Bestreben, durch ein Amalgam biblischer und philo-
sophischer Lehraussagen das Christentum nicht nur als die einzig wahre Religion, 
sondern auch als vollendete Philosophie darzustellen: Die Sonderstellung des 
Christentums soll darin bestehen, dass es sowohl wahre Philosophie (vera philo-
sophia) als auch wahre Religion (vera religio) ist, eine Vorstellung, die der Vatikan 
allem Anschein nach bis heute f�r das Christentum katholischer Pr�gung rekla-
miert, mit der Folge, dass jede andere Religion von der „Wahrheit” ausgeschlossen 
oder – im Fall des Judentums – ihrer nicht in vollem Umfang teilhaftig ist. Erst 
recht k�nnen die protestantischen Kirchen nur als wahrheitsfeindliche Organisatio-
nen betrachtet werden; denn sie sind mutwillig aus dem katholischen Wahrheits-
raum ausgeschieden. Im 13. Jahrhundert hat der bedeutende Kirchenlehrer Thomas 
von Aquin f�r Glaubensabfall die Todesstrafe gefordert.3 Praktizierte Religionsfrei-
heit – heute ein unver�u�erliches Menschenrecht – wurde in jener Zeit gew�hnlich 
auf dem Scheiterhaufen mit dem Leben bezahlt. Der neutrale Beobachter wundert 
sich, dass heutzutage protestantische Kirchenobere in Deutschland, die doch eigent-
lich auch den offiziellen (vatikanischen) Katholizismus kennen m�ssten, von die-
sem Papst ein Entgegenkommen in Fragen der �kumenischen Gemeinsamkeit er-
hoffen konnten. Auch eine Philosophie, die an der Kooperation im katholischen 
Gro�raum der „wahren Philosophie” nicht kooperiert (vera philosophia = vera reli-
gio), muss logischerweise ebenfalls von der „Wahrheit” ausgeschlossen sein. Im 
lupenreinen Dogmatismus des vatikanischen Denkens ist es nur konsequent, dass 
Benedikt XVI. das Freitagsgebet f�r die Bekehrung der Juden wieder eingef�hrt 
hat. Wer wei�, ob er noch auf die Idee kommt, auch f�r die nichtkatholischen und 
wom�glich ungl�ubigen Philosophen ein �hnliches Gebet einzuf�hren. Aber auch 
im gegenw�rtigen Katholizismus hat sich einiges verbessert: Es gibt keine Schei-
terhaufen mehr, nicht einmal f�r unliebsame B�cher. F�rbittgebete schaden nicht.
Papst Benedikt XVI. vertritt eine These, der wir uns anschlie�en k�nnen: Aus der 
Begegnung der Naturrechtslehre der stoischen Philosophie und der r�mischen 
Rechtsgelehrten, die sich in der ersten H�lfte des 2. vorchristlichen Jahrhunderts 
diese Ideen der griechischen Stoiker zueigen gemacht hatten, ist die abendl�ndische 
Rechtskultur geboren worden. Auch ist es richtig, dass die Einfl�sse dieser vor-
christlichen Verbindung von Recht und Philosophie �ber das christliche Mittelalter 
und die Aufkl�rungszeit irgendwie bis zur Erkl�rung der Menschenrechte und zur 
Anerkennung der unver�u�erlichen Menschenrechte in unserem Grundgesetz rei-
chen.
Hier wird jedoch eine sehr d�nne Linie der Wirkungsgeschichte alter Ideen ge-
zeichnet. Auf dieser Strichellinie bleiben nicht nur das Wirken der Aufkl�rer und 
ihr Kampf gegen eine f�r lange Zeit menschenrechtsfeindliche Kirche unsichtbar; 
verschwiegen werden auch alle ambivalenten und widerspr�chlichen Z�ge der Na-
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turrechtslehre. Mit keinem Wort erw�hnt wird die Tatsache, dass auch Liberale und 
Sozialdemokraten, die keineswegs von den Naturrechtskonzeptionen �berzeugt wa-
ren, der Aufnahme des Grundrechtskatalogs in unser Grundgesetz zugestimmt ha-
ben. Vor allem war es n�mlich die Erfahrung der Gr�ueltaten des Naziregimes und 
der Regime des Bolschewismus und Maoismus, die die Verfassungsv�ter veranlass-
te, diesen Grundrechtskatalog zu erarbeiten. Dies ist auch verst�ndlich; denn ab-
grundtiefe Bosheit ist leichter zu erkennen als das Gute. Wenn einige meinen, die-
ses von der Vernunft des Sch�pfergottes ableiten zu k�nnen, so halten doch andere 
Vern�nftige diese Art des Ableitens f�r unvern�nftig, zumal dabei au�ervern�nftige 
Voraussetzungen gemacht werden m�ssen. 
Wir werden wohl davon ausgehen d�rfen, dass es auch heute manche B�rger gibt, 
die das Naturrecht ablehnen, sich als Rechtspositivisten verstehen und gleichwohl 
die Menschenrechte als Herzst�ck unserer Verfassung guthei�en. Es ist vern�nftig, 
sie, unter Verzicht auf eine spirituell-metaphysische Begr�ndung, als Rechtsprinzi-
pien anzuerkennen, da sie grunds�tzlich jedermann zum Vorteil dienen und, wenn 
sie juristisch garantiert sind, Schutz bieten. Niemand will gefoltert werden; nie-
mand ertr�gt Denkverbote; niemand will in seinen religi�sen und politischen �ber-
zeugungen behindert, kontrolliert oder �berwacht werden; niemand will wegen sei-
ner Rasse, Nationalit�t, Hautfarbe, Herkunft oder anderer Eigenschaften verfolgt 
werden. Aus den Erfahrungen des menschenfeindlichen Horrors totalit�rer Staaten 
ist in der westlichen Welt das allgemeine Bewusstsein gewachsen, dass die Men-
schenrechte die Prinzipien eines menschenfreundlichen und friedlichen Zusammen-
lebens sind. In China setzen sich Personen unter Gefahr f�r Leib und Leben f�r die 
Menschenrechte ein, obwohl sie kaum Kenntnisse vom Naturrecht haben; aber sie 
erleben hautnah, dass ihnen und ihren Mitb�rgern Unrecht geschieht. Die christ-
lich-metaphysische Begr�ndung der Menschenrechte ist an sich �berfl�ssig. Wenn 
sie f�r Christen als zus�tzliches Motiv ihrer Billigung geltend gemacht wird, kann 
man das wohlwollend zur Kenntnis nehmen. Wird sie jedoch als die einzig m�gli-
che Darlegung der Genesis und Geltung der Menschenrechte hingestellt, dann wird 
deren Universalit�tsanspruch hinf�llig; denn in diesem Fall h�tten Nichtchristen 
keinen Grund, ihre G�ltigkeit anzuerkennen, g�be es nicht auch den von uns ange-
f�hrten Grund ihrer Anerkennung. Hier muss eine weitere Einschr�nkung gemacht 
werden: Sie h�tten sehr wohl noch einen Grund, aber nur einen rein rechtspositivis-
tischen – sie k�nnten und m�ssten in Deutschland die Grundrechte respektieren, 
weil der Verfassungsgeber sie als Rechte von Verfassungsrang positiviert hat. Das 
w�re jedoch nicht die Anerkennung ihrer universalen Geltung.
Kein Wort verlor der Papst dar�ber, dass die katholische Kirche lange Zeit ein 
Menschenrecht besonders energisch bek�mpfte, n�mlich das Recht auf freie Religi-
onsaus�bung; und kein Wort, dass der Vatikan noch in der ersten H�lfte des 20. 
Jahrhunderts Liberalismus und Demokratie verdammte. Wenn es Unrecht ist, das 
Recht der freien Religionsaus�bung von den Menschenrechten auszuschlie�en –
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und darauf pocht die katholische Kirche heute immer, wenn Christen in Afrika, A-
sien oder anderswo verfolgt werden – dann hat entweder das Naturrecht, auf das 
sich der Papst beruft, als Orientierungsma�stab versagt, oder die katholische Kirche 
hat sich in der Zeit, als sie die Religionsfreiheit ablehnte, nicht darum gek�mmert.
Nehmen wir an, der Papst habe aus Zeitmangel, oder weil es ihm peinlich war, den 
Fehler der katholischen Kirche (oder die Unklarheiten des Naturrechts?) nicht an-
sprechen wollen. Jedenfalls ist es zu begr��en, dass im zweiten Jahrzehnt des 21. 
Jahrhunderts der Papst, der Bischof von Rom, der die oberste Verantwortung f�r die 
katholische Christenheit tr�gt, ein Bekenntnis zu den Menschenrechten ablegte, und 
das vor dem deutschen Bundestag. Dieses Bekenntnis w�re jedoch glaubw�rdiger 
gewesen, wenn es angesichts der durch die Kirche bzw. durch den Vatikan verletz-
ten Menschenrechte mit einem „nostra culpa” begonnen h�tte. Und erst recht 
glaubw�rdig w�re dieses Bekenntnis, h�tte der Papst in Aussicht gestellt, dass in 
Zukunft innerhalb der katholischen Kirche das Recht auf freie Meinungs�u�erung 
auch der im kirchlichen Dienst Besch�ftigten anerkannt wird. Da der Vatikan davon 
meilenweit entfernt ist, muss man in Fragen der Menschenrechte dem Papst einen 
Ausspruch des Juristen Alberico Gentili aus der zweiten H�lfte des 16. Jahrhun-
derts in Erinnerung rufen: Silete theologi in munere alieno!

3. Der Papst Äber Åkologie, (Rechts-)Positivismus und Hans Kelsen
Falls die Ausf�hrungen des Papstes bei einigen Abgeordneten die Erwartung ge-
weckt hatten, nun zu erfahren, wie die Hilfestellungen aussehen, die das Naturrecht 
bietet, um zwischen Gut und B�se, zwischen Recht und Unrecht zuverl�ssig zu un-
terscheiden, so wurden sie entt�uscht. Dar�ber gab der Papst keine Auskunft, und 
dieses Ziel hatte er sich auch nicht gesetzt, wie aus der Lekt�re der Rede hervor-
geht.
Nachdem er seine rechtsphilosophische Rechtsquellen-Theorie dargelegt hat, die 
man wohl eher als rechtstheologische Theorie bezeichnen muss, geht der Papst auf 
die Schwierigkeiten ein, auf die das Naturrechtsdenken heute st��t, und er macht 
daf�r den angeblich in den Wissenschaften vorherrschenden Positivismus und den 
Rechtspositivismus in der Rechtswissenschaft verantwortlich. Destruiert wurde das 
Ansehen der Naturrechtslehre demzufolge durch „die These, dass zwischen Sein 
und Sollen ein un�berbr�ckbarer Graben bestehe”. Wenn man wie Kelsen die Natur 
als „ein Aggregat von als Ursache und Wirkung miteinander verbundenen Seinstat-
sachen” ansieht, dann k�nnen aus ihr keine moralischen Vorschriften, keine Sol-
lensaussagen, abgeleitet werden. Der Graben zwischen Sein und Sollen ist dann 
nicht �berbr�ckbar. So sieht es auch Benedikt XVI.; aber er kritisiert dieses „posi-
tivistische Verst�ndnis” der Natur, so wie die Naturwissenschaft sie erkl�rt, n�mlich 
„rein funktional”. In der Sichtweise des Papstes ist in den Naturwissenschaften ein 
verengter Vernunftbegriff am Werk, eben die „positivistische Vernunft”, die nicht 



8

mehr in der Lage ist zu begreifen, dass die Natur mehr ist als ein System von inei-
nandergreifenden Funktionen.
Der Papst macht sich nicht die M�he, den von ihm verwendeten Begriff des Positi-
vismus, unter den er kurzerhand alle Naturwissenschaften subsumiert, genauer zu 
erkl�ren. Offensichtlich verbindet er mit diesem Begriff widerspr�chliche Ansich-
ten. Einerseits behauptet er: „Das positivistische Konzept von Natur und Vernunft, 
die positivistische Weltsicht als Ganzes ist ein gro�artiger Teil menschlichen Er-
kennens und menschlichen K�nnens, auf die wir keinesfalls verzichten d�rfen.” 
Die Rede von einer positivistischen Weltsicht als Ganzes ist erstaunlich; denn im 
allgemeinen wird mit dem Positivismus ein strenger Empirismus und eine strikt an-
timetaphysische Einstellung verbunden, nicht jedoch eine solche holistische Sicht-
weise; diese n�mlich w�re ein der Empirie unzug�ngliches hypothetisches meta-
physisches Konstrukt. Im Kontrast dazu steht andererseits die These, die „positivis-
tische Vernunft” der Naturwissenschaften gelange nur, wie gesagt, zu einer „rein 
funktionalen” Erkl�rung der Natur; denn damit wird der als „gro�artig” qualifizier-
te Teil menschlichen Erkennens doch wieder abgewertet.
Vermutlich ist der Papst der Auffassung, die Natur sei mehr als nur ein System von 
ineinandergreifenden Funktionen, und eine auf das Funktionieren zielende For-
schung k�nne nur bestimmte Aspekte des Naturgeschehens erkl�ren. Dieser Mei-
nung k�nnten die Wissenschaftler durchaus zustimmen; sie m�ssten aber einwen-
den, dass der Begriff der ‘Natur als solcher’ zwar als heuristischer Begriff oder als 
regulatives Prinzip von Nutzen sein kann, dass aber die Natur als solche und in ih-
rer Ganzheit nicht als Gegenstand wissenschaftlicher Forschung zur Verf�gung 
steht, dass unser Erkennen endlich ist und die Wissenschaft in der Tat nie �ber die 
Erkl�rung von Aspekten der Natur hinauskommt. Es scheint jedoch, dass der Papst 
bei dem Einwand, die Naturwissenschaft verstehe die Natur „rein funktional”, die 
These vertritt, es gehe hier vor allem um „funktionales”, d.h. technisch verwertba-
res Wissen, ein Wissen, durch das Eingriffe in die Natur erm�glicht und mit fort-
schreitender Erkenntnis ins Unermessliche gesteigert werden, und zwar mit unab-
sehbaren Folgen. Wenn dies gemeint ist, dann stellt sich wiederum das Desiderat 
einer differenzierteren Verwendung des Positivismusbegriffs ein. Denn falls Bene-
dikt XVI. in seiner Kritik der „positivistischen Vernunft” eine Fixierung auf tech-
nisch verwertbares Wissen im Blick hat, dann muss darauf hingewiesen werden, 
dass ein solches Erkenntnisinteresse z.B. in den F�chern ‘theoretische Physik’ und 
‘Astronomie’ nicht im Vordergrund steht. �brigens sind die Zeiten vergangen, in 
denen Naturwissenschaftler sich selbst als Positivisten betrachteten; denn man wei� 
inzwischen, dass oft k�hne metaphysische Hypothesen Ausgangspunkte bedeuten-
der Innovationen in den Wissenschaften waren, so dass ein Fortgang von metaphy-
sischer Spekulation zu wissenschaftlicher Erkenntnis nicht nur m�glich ist, sondern 
dass viele Entdeckungen in der Forschung auf diese Weise tats�chlich zustande 
kommen. Doch der Papst scheint an der Gegenrichtung in der Denkbewegung 
interessiert zu sein: von der Wissenschaft zur Welt des christlichen Glaubens, wie 
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ressiert zu sein: von der Wissenschaft zur Welt des christlichen Glaubens, wie diese 
sich nach seinem Verst�ndnis als wahre Religion und zugleich wahre Philosophie 
im katholischen Lehrgeb�ude darbietet.
V�llig ad absurdum gef�hrt wird die Hochsch�tzung der gro�artigen Leistungen 
der „positivistischen Vernunft” dadurch, dass der Papst eine Gefahr an die Wand 
malt und dagegen seine ernste Warnung ausspricht: „Wo die positivistische Ver-
nunft sich allein als die gen�gende Kultur ansieht und alle anderen kulturellen Rea-
lit�ten in den Status der Subkultur verbannt, da verkleinert sie den Menschen, ja sie 
bedroht seine Menschlichkeit.” Blinder Alarm und Erregung �ber eine nichtexistie-
rende Wirklichkeit! Es mag unter den Naturwissenschaftlern auch Kulturbanausen 
geben (mir ist noch keiner begegnet). Die meisten sind kultivierte Menschen, offen 
f�r viele kulturelle Realit�ten: Musik, Literatur, Kunst, Architektur und einige 
(vielleicht wenige) auch f�r Religion. Eines ist ihnen allen gemeinsam: einen �ber-
dimensionierten Vernunftbegriff, in dem Wissen und religi�ser Glaube in einer 
Synthese verschmelzen, k�nnen sie in ihrer wissenschaftlichen Arbeit nicht gebrau-
chen.
Doch der Papst verst�rkt den kulturkritischen Ton; er beschw�rt die Gefahren, die 
Europa von Seiten des Positivismus drohen. Weite Kreise in Europa versuchen an-
geblich, „nur den Positivismus als gemeinsame Kultur und als gemeinsame Grund-
lage f�r die Rechtsbildung anzuerkennen, [wodurch] alle �brigen Einsichten und 
Werte unserer Kultur in den Status einer Subkultur verwiesen und damit gegen�ber 
den anderen Kulturen der Welt in den Status einer Kulturlosigkeit ger�ckt und 
zugleich extremistische und radikale Str�mungen herausgefordert werden.” (‘Wo-
durch’ in eckigen Klammern wird vorgeschlagen, um einen grammatisch miss-
gl�ckten Satz zu korrigieren.) Sogar die radikalen Str�mungen in anderen Kultur-
kreisen werden dem Positivismus zur Last gelegt. Im Eifer dieser Anklagen gegen 
den Positivismus scheut der Papst vor dem h�chst seltsamen Vergleich des Abstrak-
tums ‘positivistische Vernunft’ mit Betonbauten nicht zur�ck: „Die sich extensiv 
gebende positivistische Vernunft, die �ber das Funktionieren hinaus nichts wahr-
nehmen kann, gleicht den Betonbauten ohne Fenster, in denen wir uns Klima und 
Licht selber geben, beides nicht mehr aus der weiten Welt Gottes beziehen wollen.” 
Da haben wir das sonderbare Bild: eine extrem verengte, kulturlose, fensterlose Be-
tonbauten-Welt der positivistischen Vernunft auf der einen Seite; auf der anderen 
die weite Welt von Gottes Sch�pfungsordnung. Und der Papst als antipositivisti-
scher Propagandist des Sch�nen, Lichtvollen, Guten, Edlen und Gottgef�lligen.
Was den Rechtspositivismus betrifft, so wird mit dem Sein-Sollen-Fehlschluss in 
der Tat das st�rkste Argument gegen das Naturrecht ins Feld gef�hrt. Die Entde-
ckung, dass es sich um einen Trugschluss handelt, verdankt sich einer einfachen 
Einsicht: In einer Schlussfolgerung kann keine Inhaltsaussage vorkommen, die in 
keiner der Pr�missen enthalten ist. Mit Bezug auf die Sein-Sollen-Trennung hei�t 
das: Aus rein deskriptiven Pr�missen k�nnen keine pr�skriptiven Konsequenzen 
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deduziert werden. Oder: Aus Seinsaussagen sind keine Sollensaussagen ableitbar. 
Aus dem Sein folgt kein Sollen, und aus dem Sollen folgt kein Sein. Die Natur 
kann uns nicht sagen, was wir tun sollen; aber auch die Wissenschaft ist dazu nicht 
in der Lage. Normen und Entscheidungen lassen sich nicht aus Tatsachen logisch 
ableiten.
Auch der Papst scheint sich der St�rke dieses Arguments nicht ganz entziehen zu 
k�nnen; denn er hat ja ausdr�cklich zugestimmt, aus der Natur k�nne keine ir-
gendwie geartete ethische Weisung hervorgehen, wenn man sie wie Kelsen als „ein 
Aggregat von als Ursache und Wirkung miteinander verbundenen Seinstatsachen” 
betrachte. Auf die Frage, was denn die Natur dar�ber hinaus noch sein soll, k�nnte 
man vern�nftigerweise durchaus antworten: die konkrete Mannigfaltigkeit der Na-
turph�nomene, die in dem abstrakten naturwissenschaftlichen Schema des kausalen 
Skeletts der Welt nicht begriffen wird. Der Papst will jedoch auf etwas anderes hin-
aus, n�mlich auf eine normative Dimension innerhalb der Natur, und an diesem 
Punkt stellt sich in der Tat die Frage, ob unsere Vernunft so etwas wie eine „ethi-
sche Weisung” in der Natur ausmachen kann. Hier kommt nun wieder die religi�se 
Voraussetzung des Glaubens an den biblischen Sch�pfergott ins Spiel, und zwar 
jetzt in der von Thomas von Aquin ausgearbeiteten typisch katholischen Version.
Danach ist Gott nicht der Weltbaumeister, der die Welt als Ursachemechanismus 
von kausal miteinander verbundenen Seinstatsachen konstruierte; vielmehr hat der 
Sch�pfergott die nat�rlichen Dinge mit einer teleologischen Struktur geschaffen, 
aufgrund derer sie selbst Zwecke und Ziele besitzen. Der Sch�pfergott ist sowohl 
causa finalis, an dessen Vollkommenheit die Naturdinge teilzuhaben streben, als 
auch causa efficiens, Wirkursache ihres Strebens.4 F�r das vernunftbegabte Wesen 
Mensch ist die ihm von Gott zugeteilte Natur zugleich eine Aufgabe; denn der 
Mensch kann die Naturbestimmung, n�mlich seine Vernunftnatur, mit der Gott ihn 
ausgestattet hat, erf�llen, aber auch verfehlen. Der Sch�pfergott hat also nicht einen 
blo�en Naturmechanismus geschaffen, sondern eine Naturordnung, der eine norma-
tive Struktur innewohnt. Das Fundament des Naturrechts ist die von Gott kreierte –
oder seiner Natur immanente – lex aeterna. Dank g�ttlicher Stiftung sind der Natur 
die Prinzipien des Guten immanent. Falls dieser Gedankengang durch Analyse der 
Naturph�nomene best�tigt w�rde, w�re die Sein-Sollen-Schranke hinf�llig. In 
Wahrheit handelt es sich jedoch um eine theologisch motivierte Idealisierung der 
Natur. Wiederum handelt es sich also um eine Spekulation, die in der Philosophie 
ohne den Glauben an den biblischen Sch�pfergott nicht m�glich ist.
Der Papst verschont allerdings seine H�rer; er mutet ihnen diesen spekulativen Bal-
last nicht zu. Zudem ist es h�chst fraglich, ob er mit diesem mittelalterlichen Kon-
strukt einer teleologisch strukturierten Sch�pfungsordnung viele Abgeordnete h�tte 
�berzeugen k�nnen. Stattdessen sucht der Papst nach Geistesverwandten, und er 
findet sie in der �kologischen Bewegung, die mittlerweile in allen politischen Par-
teien eifrige Anh�nger hat.
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In der durch die positivistische Vernunft verschuldeten Kulturlosigkeit einer natur-
widrigen, fensterlosen Betonbauten-Welt hat, so sagt der Papst, „das Auftreten der 
�kologischen Bewegung in der deutschen Politik seit den 70er Jahren zwar wohl 
nicht Fenster aufgerissen”, aber sie sei und bleibe ein Schrei nach frischer Luft, den 
man nicht �berh�ren d�rfe. Und so doziert der Papst: Wir m�ssen begreifen, „dass 
die Materie nicht nur Materie f�r unser Machen ist, sondern die Erde selbst ihre 
W�rde in sich tr�gt und wir ihrer Weisung folgen m�ssen.” „Wir m�ssen auf die 
Sprache der Natur h�ren und entsprechend antworten.” „Auch der Mensch hat eine 
Natur, die er achten muss und die er nicht beliebig manipulieren kann.” Der 
Mensch „ist Geist und Wille, aber er ist auch Natur, und sein Wille ist dann recht, 
wenn er auf die Natur h�rt und sie achtet.”
Auff�llig an diesen �u�erungen sind die geh�uften Wendungen, die nur als Perso-
nifikationen der Natur und der Erde zu verstehen sind. „Die Erde tr�gt ihre W�rde 
in sich; sie gibt uns Weisungen; wir m�ssen auf die Sprache der Natur h�ren”. Man 
k�nnte diese rhetorischen Figuren als belanglose metaphorische Redeweise abtun, 
g�be es im katholischen Raum nicht die Gott-Sch�pfer-Kosmologie sowie die im-
mer wieder mit dem Trinit�tsdogma verbundene Definition des Personenbegriffs. 
Vielleicht hat sich der Papst mit der Personifikation der Natur doch zu weit vorge-
wagt; denn es w�re f�r ihn eine pers�nliche Niederlage, sollte sich demn�chst eine 
Benediktus-Bruderschaft bilden, die, inspiriert durch die p�pstliche �kologiebe-
geisterung, bestrebt w�re, die Trinit�t zur Quaternit�t zu erweitern: Mutter Natur als 
vierte g�ttliche Person.
Nichts gegen die �kologische Bewegung! Wir haben keine Einw�nde gegen Analy-
sen der Gefahren eines exzessiven Naturverbrauchs durch unsere wissenschaftlich-
technische Zivilisation und ebenso wenig gegen Vorschl�ge f�r eine naturschonen-
de Umweltpolitik. Die pathetische p�pstliche Propaganda zugunsten der �kologie 
zum Zweck der Rechtfertigung eines religi�s interpretierten Naturrechts, eine Pro-
paganda, in der die Gefahr der �berv�lkerung der Erde hartn�ckig verschwiegen 
wird, ist jedoch nichts als hei�e Luft. F�r die vatikanische Staatsr�son scheint Pro-
paganda im Dienst des politischen Einflusses der katholischen Kirche in der Welt 
wichtiger zu sein als ad�quate Problemanalyse und sachliches, d.h. vern�nftiges, 
Argumentieren.
Unsinnigerweise hat der Papst noch einen weiteren Bundesgenossen gesucht und 
scheinbar gefunden: Es ist, man glaubt es kaum, Hans Kelsen, der gro�e Vertreter 
des Rechtspositivismus und Kritiker des Naturrechts. Benedikt XVI. will uns glau-
ben machen und er glaubt es wohl selber, Kelsen habe 1965 den Dualismus zwi-
schen Sein und Sollen aufgegeben, und das im Alter von 84 Jahren. Auf sein eige-
nes Alter anspielend – 84 Jahre – sagt der Papst, sich von seinem Manuskript l�-
send, und mit einem Anflug von Stolz und Eitelkeit: „Es tr�stet mich, dass man mit 
84 Jahren noch etwas Vern�nftiges denken kann.”
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Doch der Papst ist im Irrtum; nie hat Kelsen diesen Dualismus aufgegeben. Es w�re 
auch keineswegs vern�nftig gewesen. Kelsen ist im Alter von 91 Jahren gestorben. 
In seinem postum ver�ffentlichten Werk „Allgemeine Theorie der Normen”, das er 
nicht mehr ganz hatte vollenden k�nnen, hat er diesen Dualismus noch einmal mit 
klaren Worten best�tigt.5
Die absurde Behauptung, Kelsen habe sich in hohem Alter vom Sein-Sollen-
Dualismus distanziert, �bernimmt der Papst kritiklos von dem vatikantreuen Autor 
Wolfgang Waldstein. Dieser behauptet: „Das hohe wissenschaftliche Ethos Kelsens 
hat es ihm m�glich gemacht, noch in hohem Alter von 84 Jahren 1965 bei der Dar-
stellung des Verh�ltnisses von Recht und Logik die Lehre vom Dualismus zwischen 
‘Sein’ und ‘Sollen’ endgÄltig aufzugeben.”6 Davon kann absolut keine Rede sein. 
Mit etwas mehr Sorgfalt bei der Lekt�re h�tte Waldstein diese fehlerhafte Interpre-
tation vermeiden k�nnen. Vielleicht ist auch fehlendes Textverst�ndnis die Fehler-
quelle; denn keines der von ihm angef�hrten Kelsen-Zitate und Hinweise auf Kel-
sens Darlegungen rechtfertigt diese Behauptung. M�glich, dass demn�chst katholi-
sche Autoren, durch die Autorit�t des Papstes ermuntert, sich diese kuriose These 
zueigen machen und so an dieser Legende weiter stricken.
Die Legende von Kelsens Abkehr von der Lehre vom Dualismus zwischen Sein 
und Sollen begr�ndet Waldstein mit Bezug auf Kelsens Feststellung, zwischen der 
Wahrheit einer Aussage und der Geltung einer Norm bestehe keine Analogie, und 
zwar „weil Wahrheit und Unwahrheit Eigenschaften einer Aussage sind, Geltung 
aber nicht Eigenschaft einer Norm, sondern ihre Existenz, ihre spezifische, ideelle 
Existenz ist. Dass eine Norm ‘gilt’, bedeutet, dass sie vorhanden ist.”7 Daraus fol-
gert Waldstein: „Wenn eine Norm gilt, dann handelt es sich zweifellos um ein Sein 
mit normativem Gehalt. Und von einem Sein mit normativem Gehalt kann zweifel-
los ein Sollen folgen.”8

Anders als Kelsen interpretiert Waldstein nun doch normative Geltung als Eigen-
schaft eines Seienden, als Eigenschaft von etwas Vorhandenem. Kelsen versteht je-
doch das Vorhandensein einer Norm gerade nicht als normative Gehalt, der einem 
„Sein” innewohnt. Vielmehr setzt er Geltung und ihre ideelle Existenz gleich; ideel-
le Existenz und Vorhandensein der Norm sind f�r ihn dasselbe. Nach kelsenschem 
Verst�ndnis wird die Norm von einem dazu kompetenten Willen gesetzt und gilt 
aufgrund dieser Setzung. „Kein Sollen, das eine Norm ist, ohne ein Wollen, dessen 
Sinn dieses Sollen ist. Keine Norm ohne einen normsetzenden Willen, d.h. keine 
Norm ohne eine normsetzende Autorit�t. Eine Norm gilt nur, wenn sie durch einen 
Willensakt gesetzt ist, wenn sie der Sinn eines Willensaktes ist. Darin liegt ihre Po-
sitivitÅt.”9

Die von Waldstein vorgenommene Spaltung von normativem Gehalt und dessen 
Sein sowie die anschlie�ende Zusammenf�gung beider sind �berfl�ssig. Waldstein 
arbeitet mit einem Verst�ndnis des Begriffs der Geltung einer Norm, die Kelsen 
v�llig fremd ist, und auf dieser Basis behauptet er, Kelsen habe den Dualismus 
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zwischen Sein und Sollen endg�ltig aufgegeben. Eine sehr k�hne Behauptung; 
denn h�tte Kelsen einen so radikalen Wechsel in seinem Denken vollzogen, h�tte er 
es sicher in eindeutiger Form zum Ausdruck gebracht.
Nun gesteht Kelsen zu, und das greift Waldstein auf, „dass Normen nicht notwen-
dig der Sinn menschlicher Willensakte sein m�ssen. Keinesfalls kann man zugeben, 
dass es Normen gibt, die nicht der Sinn eines Willensaktes, wenn auch nicht gerade 
eines menschlichen Willensaktes, sind. Einer Natur, der Normen immanent sind, 
muss auch ein Wille immanent sein, dessen Sinn diese Normen sind. Woher kann 
aber ein solcher Wille in die Natur kommen, die, vom Standpunkt empirisch ratio-
naler Erkenntnis, ein Aggregat von als Ursache und Wirkung miteinander verbun-
denen Seinstatsachen ist?”10 Hier endet bei Waldstein das Zitat. Der anschlie�ende 
Satz bei Kelsen lautet: „Ein Wille in der Natur ist entweder ein animistischer Aber-
glaube oder aber es ist der Wille Gottes in der von ihm geschaffenen Natur, die 
Immanenz des g�ttlichen Wertes in der Wirklichkeit.”11

Aus keiner der bisher von Waldstein angef�hrten kelsenschen Darlegungen l�sst 
sich schlie�en, Kelsen habe die Lehre vom Dualismus zwischen Sein und Sollen 
aufgegeben. Aber Waldstein zieht noch eine andere Abhandlung Kelsens heran, 
n�mlich sein Referat mit dem Titel „Die Grundlage der Naturrechtslehre”, das er 
vor Anh�ngern des Naturrechts, zumeist Professoren der Rechtswissenschaft, 
gehalten hat und denen er versichert, er habe nicht die Absicht, sie zu seiner An-
sicht zu bekehren. Kelsen stellt in diesem Beitrag die Frage, „unter welcher Voraus-
setzung allein man die Geltung eines ewigen, unver�nderlichen, der Natur imma-
nenten Rechts annehmen kann”, und er nimmt dann bereits die Antwort vorweg: 
„Diese Voraussetzung ist, wie ich zu zeigen versuchen werde, der Glaube an eine 
gerechte Gottheit, deren Wille der von ihr geschaffenen Natur nicht nur transzen-
dent, sondern auch immanent ist.”12 Kelsen f�gt jedoch hinzu: „�ber die Wahrheit 
dieses Glaubens zu diskutieren ist v�llig aussichtslos.”13 Kelsen vertritt die Ansicht, 
„dass dieser Glaube die wesentliche und unvermeidliche Voraussetzung einer ech-
ten Naturrechtslehre ist, und er weist darauf hin, dass er sich gegen�ber denjenigen 
H�rern in einer seltsamen Lage befindet, die der Ansicht sind, „dass die Geltung 
des Naturrechts von dem Willen einer allm�chtigen und allguten Gottheit unabh�n-
gig ist.” Er f�gt hinzu, er trete nicht als advocatus diaboli, wie es seine H�rer von 
ihm als Naturrechtskritiker erwarteten, „sondern, ganz im Gegenteil, als advocatus 
dei auf.”14

Fast alle diese Gedanken nimmt Waldstein positiv auf, allerdings mit einem ent-
scheidenden Unterschied. Alles, was Kelsen hypothetisch als Grundlage der Natur-
rechtslehre dartut, verwandelt sich bei Waldstein in eine kategorische Aussage. Er 
meint, Kelsen habe Recht, „dass Naturrecht nur als der Wille eines gerechten Got-
tes geschaffen werden kann”; aber er macht aus der M�glichkeit eine Tatsache: „Es 
wurde, wie noch zu zeigen sein wird, tats�chlich lange vor der christlichen Offen-
barung gesehen, dass das Naturrecht von Gott selbst oder durch die g�ttliche Vor-
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sehung geschaffen wurde.” F�r zutreffend h�lt er es jedoch, Kelsen wiederum zu-
stimmend, dass es aussichtslos w�re, mit Kelsen �ber die Wahrheit dieses Glaubens 
zu diskutieren, und stellt dann fest: „�ber die Wahrheit selbst sagt das aber nichts 
aus.”15

Das ist v�llig richtig, und dem w�rde auch Kelsen zustimmen; denn er versteht ja 
den Glauben an einen in der Natur immanenten g�ttlichen Willen als Fundament 
der Naturrechtslehre, und diejenigen, die diesen Glauben besitzen, sind nat�rlich 
�berzeugt von der Wahrheit dessen, woran sie glauben. Diskutierte man �ber dieses 
Fundament, dann m�ssten beide, der Gl�ubige und der Ungl�ubige, �ber die Wahr-
heit oder Unwahrheit dieses Glaubens debattieren. Wenn ein Ungl�ubiger, etwa 
Kelsen, eine solche Diskussion f�r aussichtslos h�lt, so will er damit sagen, dass 
derartige metaphysische Spekulationen die Erkenntnisf�higkeit der menschlichen 
Vernunft �bersteigen. Waldstein jedoch behauptet das Gegenteil, n�mlich: „Die Er-
kenntnis dieser Tatsache [dass das Naturrecht von Gott selbst oder durch die g�ttli-
che Vorsehung geschaffen wurde] durch die Jahrtausende der Menschheitsge-
schichte h�ngt jedoch nicht vom Glauben an Gott ab. Sie best�tigt vielmehr die F�-
higkeit des Menschen zur Gotteserkenntnis.”16 Waldstein kehrt also das Verh�ltnis 
von Glauben und Wissen um: Durch die Vernunft gelangt man zur Gotteserkennt-
nis, und deren Folge ist der Glaube an Gott.
Es soll hier davon abgesehen werden, dass die sehr heterogenen und einander wi-
dersprechenden Gottesvorstellungen bzw. G�ttervorstellungen, die es in der 
Menschheitsgeschichte gab, und die nicht allesamt wahr sein k�nnen, von Wald-
stein nicht kritisch zur Kenntnis genommen werden, dass �ber die chaotische Viel-
falt einfach hinweggesehen wird und Waldstein letztlich die christliche Vorstellung 
eines allm�chtigen und gerechten Gottes in vorchristliche Zeiten zur�ckprojiziert. 
Hier soll auf eine andere Inkonsequenz hingewiesen werden.
Im Gegensatz zu Kelsen d�rfte Waldstein, w�re er konsequent, nicht behaupten, mit 
Kelsen �ber die Wahrheit des Glaubens an eine allm�chtige und allgute Gottheit zu 
diskutieren sei aussichtslos; denn er vertritt die These, diese Wahrheit sei unabh�n-
gig vom Glauben durch die nat�rliche Vernunft erkennbar, der Mensch habe nat�r-
licherweise die F�higkeit zur Gotteserkenntnis. Mag Waldstein auch der Meinung 
sein, Kelsens Vernunft oder die der Kelsenianer oder anderer Kritiker des Natur-
rechts sei durch deren rechtspositivistische Einstellung getr�bt, so wird er doch zu-
gestehen m�ssen, dass die nat�rliche Vernunft des Menschen, obwohl irrtumsanf�l-
lig, durch vern�nftige Argumente �ber den Irrtum aufgekl�rt und so zur Wahrheits-
erkenntnis bef�higt werden kann. Wenn also f�r die Gotteserkenntnis der Glaube an 
Gott nicht vorausgesetzt wird, sondern allein die Vernunft dazu bef�higt ist, dann 
m�sste es m�glich sein, jeden denkf�higen Menschen von der Immanenz des g�tt-
lichen Willens in der Natur und von der G�ltigkeit des Naturrechts zu �berzeugen. 
Doch nicht die Spur eines derartigen Beweisgangs findet sich bei Waldstein. Und 
der Papst, der sich von Waldstein hat inspirieren lassen17, hat dazu auch keinen Bei-
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trag geleistet. Nach den Kritiken der Gottesbeweise durch Hume und Kant ist das 
auch nicht zu erwarten, es sei denn, das Ergebnis w�ren holprige waldsteinsche 
Versuche mit konfusen R�ckgriffen auf Jahrtausende zur�ckliegende Epochen der 
Menschheitsgeschichte.
Die Bevorzugung der theologisch fundierten Naturrechtslehre gegen�ber der ratio-
nalistischen, die die Geltung des Naturrechts vom Glauben an Gott unabh�ngig 
machen will, ist nicht Ausdruck eines Sinneswandels des alternden Kelsen, sondern 
war stets seine �berzeugung, wie aus seinen vielen kritischen Auseinandersetzun-
gen mit dieser Doktrin hervorgeht. Begr�ndet ist Kelsens Pr�ferenz der theologi-
schen Version des Naturrechts darin, dass diese auf die Frage, wie Normen in die 
Natur hineingekommen sind, wenigstens eine Antwort zu geben versucht; w�hrend 
die rationalistische Naturrechtstheorie, wie das Beispiel von Hugo Grotius zeigt, 
auf diese Frage nicht eingeht und einfach behauptet, das Naturrecht sei g�ltig, auch 
wenn es Gott nicht g�be.18 Diese Position erachtet Kelsen f�r g�nzlich inakzepta-
bel, weil er die Vorstellung von Normen ohne normsetzende Autorit�t f�r verfehlt 
h�lt. Es kann kein Zweifel bestehen, dass Kelsen auch die Antwort des theologisch 
fundierten Naturrechts zur�ckweist; denn er ist �berzeugt, dass das Naturrecht we-
der in der theologischen noch in der rationalistischen Fassung vor dem Tribunal der 
Wissenschaft bestehen kann.19

Die Pr�ferenz f�r die theologische Version des Naturrechts bedeutet nicht, dass 
Kelsen zufolge diese Art der Grundlegung des Naturrechts vom Fehlschluss von 
Sollensforderungen aus Seinsaussagen nicht betroffen ist, wie dies Waldstein sug-
geriert. Unterstellen wir einmal im Sinne einer theologischen Naturrechtslehre, von 
Gott gestiftete Normen seien der Natur immanent, oder, in der Terminologie Wald-
steins, die Natur sei „Sein mit normativem Gehalt”. Nun wollen wir auch noch mit 
Waldstein sagen: „Wo es ein solches Sein mit normativem Gehalt gibt, ist nicht ei-
ne Frage der Logik, sondern der ‘materiellen Wissenschaft’.”20 Waldstein will da-
mit sagen, um einen logischen Fehlschluss k�nne es sich nicht handeln, weil die 
von der Naturrechtslehre behauptete Immanenz von Normen in der Natur keine 
Frage der Logik sei, sondern ein Problem, das nur die Realwissenschaft l�sen k�n-
ne. Um diese Behauptung zu pr�fen, wollen wir in einem Gedankenexperiment von 
der Annahme ausgehen, die Naturwissenschaften seien in der Lage, die der Natur 
immanenten Normen zu entdecken (obgleich wir wissen, dass es sich um eine ab-
surde Annahme handelt). Die Aussagen, zu denen in diesem Fall die Naturwissen-
schaften gelangten, w�ren beschreibende Aussagen Äber in der Natur vorhandene 
Normen, Aussagen, die wahr oder falsch sein k�nnten; es w�ren aber nicht Normen 
mit Verpflichtungscharakter f�r irgendwelche Normadressaten; es w�ren keine Vor-
schriften im Sinne „du sollst”, „ihr sollt”, Vorschriften, die nicht wahr oder falsch, 
sondern nur g�ltig oder nicht g�ltig sein k�nnen. Aus Aussagen mit deskriptivem 
Inhalt k�nnen nur Aussagen mit deskriptivem Inhalt folgen; nicht aber k�nnen aus 
ihnen Aussagen mit pr�skriptivem Inhalt abgeleitet werden. Aus nicht-normativen 
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Inhalten k�nnen normative nicht deduziert werden. Gescheitert ist also der 
waldsteinsche Versuch, die von ihm verteidigte Naturrechtslehre gegen die Kritik, 
ihr l�ge der Sein-Sollen-Fehlschluss zugrunde, zu immunisieren. 
Erfolglos versucht Waldstein, die Naturrechtslehre gegen Kritik der Logik zu 
sch�tzen und man�vriert sich damit in eine noch misslichere Lage. Der Wissen-
schaft wird zugetraut und zugemutet, Normen innerhalb der Natur zu entdecken. 
Wir bleiben bei der Annahme, sie sei dazu in der Lage. Was f�r g�ttliche Normen, 
Gesetze, Befehle, Vorschriften oder Handlungsanweisungen die Wissenschaft dabei 
auch immer in der Natur entdecken mag, sie kann nur als �berbringer dieser Nach-
richten auftreten. Sie ist nicht Norm- oder Gesetzgeber; sie ist nicht Tribunal oder 
Verwaltungsbeh�rde, die diese Normen anzuwenden und durchzusetzen hat; sie 
kann keine Vorschriften und Handlungsanweisungen erlassen. Sie berichtet nur, 
was sie entdeckt hat.
Hier wenden wir einen Gedankengang an, den Kelsen f�r die Jurisprudenz entwi-
ckelt hat. Die Rechtswissenschaft, die h�ufig als Normwissenschaft bezeichnet 
wird, hat gegebene Gesetze zu interpretieren; sie ist aber nicht befugt, Normen und 
Gesetze zu erlassen; sie ist nicht Gesetzgeber und auch nicht Rechtsanwender. Die 
Gesetzgebung obliegt dem Parlament, die Rechtsanwendung den Gerichten und 
Verwaltungsorganen. Was die Anwendung von Gesetzen auf Einzelf�lle betrifft, so 
geh�rt es zur Kompetenz der Rechtswissenschaft, die dem Wortlaut und Sinn der 
Gesetze entsprechenden logisch m�glichen Interpretationen zu er�rtern; die von 
vielen logisch m�glichen einzig authentische Interpretation und die damit verbun-
dene konkrete Anwendung der Gesetze im jeweiligen Einzelfall ist Obliegenheit 
allein der Gerichte, und der m�gliche Streit �ber die richtige Interpretation endet 
definitiv mit der Entscheidung des zust�ndigen obersten Gerichts.21

Entsprechend k�nnte also auch die Wissenschaft mit ihren Entdeckungen normati-
ver Strukturen in der Natur nicht als Normgeber t�tig werden. Das Parlament m�ss-
te entscheiden, ob und wie es auf derartige Nachrichten zu reagieren bereit ist. Was 
nun die sogenannten naturrechtlichen Normen betrifft, die im Falle einer positiven 
Parlamentsentscheidung als oberste Rechtsnormen anerkannt werden sollen, so 
w�rden diese nun dem Wissensstand der naturwissenschaftlichen Forschung ange-
passt. Entgegen fr�herer Annahmen zeichnen sich die Naturwissenschaften keines-
wegs durch „sicheren Gang” aus; sie bieten hypothetisches Wissen; das jeweils vor-
l�ufig akzeptierte Vermutungswissen wird im Laufe der Zeit abgel�st durch erwei-
tertes und verbessertes Vermutungswissen. Auch die normativen Strukturen in der 
Natur – von denen wir zu Argumentationszwecken annehmen wollen, es g�be sie –
w�ren nun Teil des Vermutungswissens, und auch dieser Teil w�re mit fortschrei-
tender Forschung Ver�nderungen ausgesetzt, so dass das Parlament und die Gerich-
te st�ndig bereit sein m�ssten, auf neue Erkenntnisse �ber die in der Natur vorhan-
denen Normen zu reagieren. Dabei k�nnen auch Irrt�mer der Wissenschaft, die sp�-
ter korrigiert werden m�ssen, nicht ausgeschlossen werden. Wollte Waldstein den 
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vom Apostel Paulus inspirierten Buchtitel „Ins Herz geschrieben” beibehalten, 
m�sste wohl auch die Psychologie herangezogen werden, und m�glicherweise k�-
me sie zu dem Ergebnis, dass die in den Herzen eingeschriebenen Normen nicht bei 
allen Menschen dieselben sind. Der Rechtssicherheit w�rde eine solche an wissen-
schaftlicher Normenforschung orientierte Gesetzgebung und Gesetzesanwendung 
nicht dienen.
Nun hat ja Waldstein den n�rrischen Einfall, die „materielle Wissenschaft” sei zu-
st�ndig, die in der Natur vorhandenen Normen aufzudecken, nur ge�u�ert, um die 
Kritik der Logiker abzuwehren. Dieses Beispiel belehrt uns jedoch, dass dogma-
tisch denkende Akademiker f�hig sind, mit Worten wild um sich zu werfen, wenn 
es ihnen in aussichtsloser Lage darum geht, liebgewordene Ideen zu verteidigen.
An den Papst und an Waldstein k�nnen wir aber nun noch die ernsthafte Frage rich-
ten, was denn eigentlich das Naturrecht tats�chlich leistet, wenn es darum geht, 
zwischen Gut und B�se zu unterscheiden. Diese Frage soll nun konkretisiert wer-
den an der Sorge um Natur und Umwelt, die den Papst gemeinsam mit den Initiato-
ren der �kologischen Bewegung beunruhigt. Wir wissen heute, dass die sieben Mil-
liarden Erdenb�rger mit ihrem Ressourcenverbrauch die Biokapazit�t der Erde �-
berm��ig beanspruchen. Am Planeten Erde wird Raubbau betrieben. Grunds�tzlich 
ist Leben ein ressourcenverbrauchender Prozess; aber der Ressourcenverbrauch ist 
jetzt schon eindeutig zu hoch, und es gibt Sch�tzungen, wonach wir bei gleichblei-
bender Ausbeutung der Natur 2050 drei Erden br�uchten, deren Biokapazit�t allein 
vom Menschen ausgesch�pft w�rde, und dass dies schon jetzt der Fall w�re, wenn 
alle Menschen auf dieser Erde so leben w�rden wie die Deutschen. Angesichts die-
ser ernsthaften Probleme stellen sich nun folgende Fragen: K�nnen wir etwa aus 
diesen Seinsaussagen eindeutige Sollensaussagen ableiten? Was sagt das Natur-
recht? Um die Sprache des Papstes zu �bernehmen: Welches sind die konkreten 
Weisungen der Natur? Sagt sie uns nur: Zuviel ist zuviel? Oder fordert sie von uns 
Menschen strikte Geburtenkontrolle? Vielleicht in strengster Form, mit dem Ziel 
eines weltweiten Geburtenr�ckgangs? Oder verlangt sie von uns nur eine weniger 
aufwendige Lebensweise und eine gleichm��igere Ressourcenverteilung unter den 
Menschen? Wir wissen es nicht; denn die Natur gibt uns keine Weisungen, erst 
recht keine eindeutigen. Aber vielleicht wei� der Papst mehr und hat es uns noch 
nicht verraten.
Der Papst sprach von der W�rde, die die Erde in sich trage, eine etwas problemati-
sche Redeweise angesichts der Tatsache, dass Leben ohne Nutzung der Biokapazi-
t�t der Erde nicht m�glich ist. Viele Ethiker stellen sich nun auch die Frage nach 
der W�rde der Tiere, die uns, weil sie Schmerzen empfinden, n�her stehen als 
Pflanzen. Ist es gut oder b�se, dass die Menschen durch ihr Eindringen in die nat�r-
lichen Lebensr�ume der Tiere und deren zivilisatorische Umgestaltung das Aus-
sterben ganzer Tierarten verursachen? Bisher haben sich katholische Naturrechtler 
zu dieser Problematik kaum ge�u�ert. Ist damit ein Thema angesprochen, das mit 
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der Frage von Gut und B�se nichts zu tun hat? Haben die Menschen ein Recht, die 
Lebensr�ume der Tiere zu zerst�ren?
Es gibt extreme Natursch�tzer, die sich f�r Tierrechte der uns biologisch besonders 
nahestehenden Wirbeltiere einsetzen, Fleischverzehr �chten und nur strenge vegeta-
rische Kost als die dem Menschen angemessene und naturgem��e Art der Ern�h-
rung und eines ausgewogenen Ressourcenverbrauchs propagieren. Vielleicht ist das 
ja angesichts der viele Jahrtausende alten Ern�hrungsgewohnheiten der Menschheit 
eine unhaltbare Position. Was sagt die Natur dazu? Nichts! Und die Naturrechtler? 
Wahrscheinlich nehmen sie sich bei den hier genannten verschiedenen Problemen 
des weiteren ein Beispiel an ihren geistesverwandten Vorg�ngern, d.h. sie „deduzie-
ren” wie jene aus der Natur, was sie zuvor in sie hinein projiziert haben.
W�rde aus dieser kritischen Diagnose nun das Fazit gezogen, der Papst mache es 
sich mit seinen frommen Spr�chen zu leicht, dann k�nnten Kenner des klassischen 
Naturrechts gegen die soeben gestellten konkreten Fragen mit einem gewissen 
Recht einwenden, damit werde das Naturrecht �berfordert; denn zumindest seit 
Thomas von Aquin habe die Naturrechtslehre sich zumeist darauf beschr�nkt, f�r 
die Unterscheidung von Gut und B�se nur sehr allgemeine Prinzipien anzugeben. 
Was die Fragen nach der Erkennbarkeit des Naturrechts und dem Grad der Gewiss-
heit derselben betrifft, so haben die ciceronische Lehre vom Naturrecht als angebo-
rene Idee und das Pauluswort vom ins Herz geschriebenen Gesetz Gottes „die Mei-
nung aufkommen lassen, das gesamte Naturrecht sei eine jedermann unmittelbar 
einsichtige Wahrheit.”22 Die ratzinger-waldsteinsche Naturrechtskonzeption scheint 
sich allerdings der �lteren Auffassung wieder anzun�hern.
Thomas von Aquin wandte sich jedoch gegen diese Doktrin. Er beschr�nkte die E-
videnz des Naturrechts auf allgemeine Prinzipien, wobei das oberste Prinzip, von 
ihm sowohl als Grundprinzip der praktischen Vernunft wie auch als oberstes Prin-
zip des Naturgesetzes (lex naturalis) bezeichnet, in der Tat extrem allgemein, man 
m�chte fast sagen, inhaltlich leer ist. Es lautet: tue das Gute, vermeide das B�se. 
Dieses Prinzip der praktischen Vernunft ist das Fundament aller weiteren Vorschrif-
ten des Naturgesetzes,23 wir w�rden heute sagen: des Naturrechts. Bei Schlussfol-
gerungen von den obersten Prinzipien auf den Einzelfall sind Irrt�mer m�glich, wie 
Thomas anerkennt. Eigentlich m�sste man jedoch einwenden, dass derartige 
Schlussfolgerungen unm�glich sind. Und dieser Punkt rief erneut die Kritiker des 
Naturrechts auf den Plan. 
Leerformeln dieser Art finden sich nicht nur in der thomistischen und nachthomisti-
schen, sondern auch in der vorthomistischen Naturrechtslehre, z.B. die Formel 
suum cuique, die aristotelische Mes�tes-Regel und die goldene Regel. Die Formel 
„tue das Gute, meide das B�se” benennt nur das Problem, f�r das der Papst das Na-
turrecht als L�sung vorschl�gt. W�re es denn ein echtes Problem, wenn aus ihm be-
reits die L�sung „deduzierbar” w�re? Thomas hat �brigens noch eine gleichbedeu-
tende Formel angegeben, n�mlich: Handle vernunftgem��24. In F�llen, in denen 
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man nicht wei�, was gut und was b�se, was vernunftgem�� und was vernunftwidrig 
ist, n�tzen die Formeln nicht. Sie sind v�llig leer. Daher stellt Kelsen fest: die For-
mel „tue das Gute, vermeide das B�se” ist „nur unter Voraussetzung einer gegebe-
nen oder zu gebenden normativen Ordnung �berhaupt anwendbar.”25 Betrachtet 
man sie aber als oberstes Prinzip, dann ist sie unter Voraussetzung jeder positiven 
Rechtsordnung anwendbar, in denen Unterschiedliches als gut bzw. b�se, vernunft-
gem�� bzw. vernunftwidrig gilt, sofern man nicht, so k�nnen wir mit Kelsen hinzu-
f�gen, „– wie Thomas von Aquin – ein absolutes, durch Gott bestimmtes Gute, eine 
g�ttliche Ordnung der Gerechtigkeit als g�ltig voraussetzt.”26 Das bedeutet aber: 
aus diesen Formeln wird nichts abgeleitet; in Wahrheit wird das Gute bzw. das Ver-
nunftgem��e in der von Gott geschaffenen Ordnung vorausgesetzt.
Die Formel „suum cuique” (Jedem das Seine) ist letztlich eine Tautologie und be-
sagt, „dass jedem zugeteilt werden soll, was ihm zugeteilt werden soll.”27 Was je-
dem das „Seine” ist, worauf er ein Recht hat, das andere pflichtgem�� respektieren 
m�ssen, bleibt in dieser Formel unbestimmt; sie setzt also eine positive Rechtsord-
nung voraus. In einer kapitalistischen Gesellschaftsordnung w�rde das, worauf die 
B�rger als das Ihrige ein Recht haben, v�llig anders bestimmt als in einer sozialisti-
schen oder kommunistischen Gesellschaftsordnung. Welche von diesen Ordnungen 
die gerechte ist, dar�ber ist aus der Formel nichts zu entnehmen. Eigentlich m�ss-
ten die Naturrechtler das von ihnen immer wieder als Gerechtigkeitsformel ange-
f�hrte suum cuique aufgeben; denn da sie hinsichtlich des Gerechtigkeitswertes 
v�llig leer ist, entspricht jede positive Rechtsordnung der Gerechtigkeitsnorm des
suum cuique. 
Auch die ber�hmte aristotelische, von Thomas von Aquin �bernommene, Mes�tes-
Formel, durch die die Stellung einer Tugend zwischen zwei polar-kontr�ren Untu-
genden, dem Zuviel und dem Zuwenig, angegeben werden soll, w�rde, w�re man 
auf sie allein angewiesen, die Ungewissheiten der Person, die tugendhaft handeln 
will, kaum mindern; denn um die Mitte zu finden, ben�tigt sie ein Wissen �ber das, 
was jeweils als Untugend zu gelten hat. Die Formel selbst enth�lt dazu keine n�he-
ren Hinweise. Diese Wissensl�cke ist nur durch den R�ckgriff auf die positive Mo-
ral und das positive Recht zu schlie�en; nur so kann die leere Formel mit dem ge-
w�nschten Gehalt gef�llt werden. Es sind die herrschende Moral und Rechtsord-
nung, die bestimmen, was „zu viel” und was „zu wenig” ist, nicht die Mes�tes-
Formel. Zudem ist die Mitte Aristoteles zufolge nicht ein durch die beiden Untu-
genden eindeutig bestimmter Mittelpunkt, sondern nur ein ‘Mittleres im Hinblick 
auf uns’, „d.h. ein Optimum, das den Besonderheiten der Personen und Situationen 
Rechnung tr�gt. (Eth. Nic. B .1106a29-1106b7).”28 Wenn Freigiebigkeit als Mitte 
zwischen Verschwendung und Geiz, Tapferkeit als Mitte zwischen Tollk�hnheit 
und Feigheit bestimmt werden, dann ist Urteilskraft gefragt, um im jeweiligen kul-
turellen Kontext herauszufinden, was f�r wen in welcher Situation die rechte Mitte 
ist.
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V�llig misslungen ist der Versuch des Aristoteles, mittels der Mes�tes-Formel die 
f�r das Naturrecht so wichtige Tugend der Gerechtigkeit zu bestimmen. Nach Aris-
toteles stellt gerechtes Handeln die Mitte zwischen Unrecht-Tun und Unrecht-
Leiden dar. Das Unrecht, das man tut, und das Unrecht, das man erleidet, sind je-
doch nicht zwei kontr�re Laster, in deren Mitte sich die Tugend befindet, sondern 
„es ist ein und dasselbe Unrecht, das der eine tut und daher der andere von dem ei-
nen leidet ... Aristoteles setzt als Unrecht ganz selbstverst�ndlich voraus, was nach 
der positiven Moral und dem positiven Recht Unrecht ist.”29

Die goldene Regel „Was du nicht willst dass man dir tu’, das f�g’ auch keinem an-
dern zu” ist weitgehend als Prototyp einer nat�rlichen Ethik und als naturrechtli-
ches Axiom anerkannt. Das hat sowohl zahlreiche kritische Analysen zur Folge ge-
habt als auch eine umfangreiche weiterf�hrende Literatur, in der die Frage der ad�-
quaten Interpretation dieser Formel, ihrer relevanten Deutung im Unterschied zu 
irrelevanten Deutungen eine gro�e Rolle spielt. Darauf kann hier nicht n�her ein-
gegangen werden. Nimmt man die Formel w�rtlich, dann sind Deutungen, die von 
ihren Erfindern nicht beabsichtigt waren, unvermeidlich. Pufendorf, Kant und Kel-
sen stimmen in einem Punkt �berein: N�hme man diese Handlungsmaxime, wie sie 
formuliert ist, w�rde sie die Bestrafung eines Verbrechers ausschlie�en; der �belt�-
ter w�rde die Formel benutzen und gegen den Richter argumentieren. Kelsen f�gt 
weitere Einw�nde hinzu: „Niemand w�nscht getadelt zu werden. Ohne M�glichkeit 
zu tadeln, ist Erziehung unm�glich. Viele w�nschen, dass ihnen geschmeichelt 
werde; den meisten Menschen ist eine ihnen unangenehme Wahrheit unerw�nscht. 
Sie w�nschen get�uscht zu werden. Darf daraus folgen, dass sie verpflichtet oder 
auch nur berechtigt sind, anderen zu schmeicheln oder gar andere zu t�uschen? 
Mundus decipi vult. Ist es nicht zynisch, daraus zu folgern: ergo decipiatur?”30

Man wird der Intention der goldenen Regel sicher nicht gerecht, wenn man in jeder 
Situation einfach die eigenen Pr�ferenzen und Interessen als Rechtsanspr�che ge-
gen andere versteht und dann dieselben Pr�ferenzen und Interessen mitsamt den 
entsprechenden Rechtanspr�chen auch anderen zuschreibt. Kohlberg hat daher ei-
nen „’second-order’ use” der goldenen Regel vorgeschlagen, der einen „multilatera-
len Rollentausch” darstellt: „In diesem Verfahren �bernimmt jeder in seinen Vor-
stellungen die Rolle jedes anderen von derselben Situation Betroffenen und ber�ck-
sichtigt die Anspr�che, die vom jeweiligen Standpunkt aus erhoben werden.”31 Bei 
diesem Verfahren wird „ein vollst�ndiges Wissen �ber die Position und die Werte 
jeder beteiligten Person vorausgesetzt.”32 Es ist ersichtlich, dass es sich um eine un-
realistische Voraussetzung handelt. Es werden kontrafaktisch die Voraussetzungen 
genannt, unter denen die Anwendung der goldenen Regel zu objektiv akzeptablen 
Ergebnissen f�hren w�rde. Eine derartige multilaterale Interessenabw�gung mag 
f�r theoretische Diskussionen unter philosophischen Ethikern interessant sein, taugt 
aber nicht f�r das moralische Handeln. Diese theoretischen �berlegungen best�ti-
gen vielmehr, dass die goldene Regel nur unter v�llig irrealen Bedingungen als das 
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Grundprinzip der Ethik und des Naturrechts in Frage k�me; es sind Bedingungen, 
die jeden handelnden Menschen �berfordern w�rden. Im wirklichen Leben kann 
nur darauf gehofft werden, dass die Menschen die goldene Regel schon irgendwie 
richtig verstehen. Aber die Kriterien, was „richtiges Verstehen” ist, k�nnten dann 
doch wieder nur in der jeweils vorherrschenden positiven Moral bzw. Rechtsord-
nung gefunden werden.
Als Fazit aus dieser kritischen Analyse k�nnen wir Folgendes festhalten. Es ist 
nicht viel zu erwarten von den vom Papst angemahnten moralischen und rechtspoli-
tischen Orientierungen durch das Naturrecht. Einerseits gilt das ewige und unab�n-
derliche Naturrecht als Grund der Geltung und ethisch-politischer Wertma�stab des 
positiven Rechts. Andererseits bleibt es in der Durchf�hrung und Konkretisierung 
seiner normativen Anspr�che so sehr auf das im Geschichtsverlauf sich �ndernde 
positive Recht bezogen und mit diesem verwoben, dass von seiner Unab�nderlich-
keit und Ewigkeit nicht mehr viel �brig bleibt; es passt sich den Rechtsverh�ltnis-
sen an, und als das vorgeblich h�here Recht legitimiert es zumeist den Status quo. 
Die soeben angef�hrten Leerformeln, die ihre Inhalte nur aus dem positiven Recht 
beziehen k�nnen, taugen nicht als Geltungsgrund und Legitimationsbasis positiver 
Rechtsordnungen. Die zu legitimierenden Rechtsgesetze behaupten sich in ihrer 
Positivit�t, da das Naturrecht auf diese Inhalte angewiesen bleibt. So ist es nicht 
verwunderlich, dass immer wieder andere Inhalte „naturrechtlich” legitimiert wer-
den.
Das Naturrecht hat in fr�heren Zeiten sogar rechtliche Einrichtungen legitimiert, 
die nach heutigem Verst�ndnis menschenrechtswidrig sind, z.B. die Sklaverei. Das 
verschweigt der Papst, verk�ndet aber forsch, es sei dem Naturrecht zu verdanken, 
dass heutzutage die Menschenrechte in unserer Verfassung positiviert sind. Hat sich 
das ewige und unver�nderliche Naturrecht inzwischen doch ver�ndert? Aristoteles 
rechtfertigte die Sklaverei mit der These, ein mit unzul�nglicher Intelligenz ausges-
tatteter Mensch sei „Sklave von Natur”, und es sei ein Gl�ck f�r ihn, einem Herrn 
zu dienen und bei diesem als Gegenleistung f�r seine Sklavendienste die lebens-
notwendige Versorgung zu erhalten. Thomas von Aquin folgt der Autorit�t des A-
ristoteles und �bernimmt von ihm den Gedanken, der Sklave sei Werkzeug (instru-
mentum) des Herrn, der �ber den Sklaven ein Herrschaftsrecht (dominativum ius) 
aus�bt.33 Im Sentenzenkommentar bezeichnet der junge Thomas ganz unaristote-
lisch die Sklaverei – ohne jeden sozialethischen Vorbehalt – als Rechtsgebilde des
positiven Rechts, w�hrend das Naturrecht garantiert, dass den Sklaven Essen, 
Schlafen und Heiraten nicht verboten werden.34 Im Ergebnis geht er damit �ber A-
ristoteles – der seinerseits den Skavenstatus bestimmter Menschen naturrechtlich 
begr�ndet – nicht hinaus; denn auch dieser hat die elementaren, f�r das �berleben 
unerl�sslichen Rechte der Sklaven nicht in Frage gestellt. Das Nebeneinander einer 
positiven Gesetzgebung, die den Sklavenstatus regelt – ein Zustand, den wir heute 
als Unrecht ansehen – und der lex naturalis, durch die den Sklaven elementare Le-
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bensrechte garantiert werden – begreift Thomas nicht als sittliches Problem. In der 
Behandlung der Sklavenfrage steht er unter dem Einfluss des Aristoteles und der 
bestehenden Verh�ltnisse, und so mutiert das Naturrecht in seinem Denken zum In-
strument „der Apologetitik des in Theorie und Praxis seiner Zeit Geltenden.”35

Wenn schlie�lich der �beraus kluge Naturrechtler Thomas zu einem so desastr�sen 
Urteil gelangen konnte, die Todesstrafe, zumal damals f�r Geldf�lscherei �blich, 
auch f�r H�retiker zu fordern, deren Verbrechen schlimmer sei als das der Geldf�l-
scher36, dann fragt man sich: wie konnte der Papst so leichtfertig sein, unseren Poli-
tikern das Naturrecht als Orientierungsinstrument zu empfehlen?
Ganz Kind seiner Zeit ist Thomas von Aquin auch hinsichtlich der Staatsformen-
lehre. F�r ihn ist die Monarchie die beste der Staatsformen, und auch das ist in der 
von Gott geschaffenen Naturordnung begr�ndet. Thomas h�lt es f�r zweckm��iger, 
wenn einer herrscht als viele. Die Best�tigung f�r die Vorz�glichkeit der k�nigli-
chen Gewalt findet er in der Natur. „Alle F�hrung in der Natur”, so sagt er, „geht 
von einem einzelnen aus.” Innerhalb der Seele des einzelnen, in der sich unter-
schiedliche Bestrebungen regen, ist die Vernunft die beherrschende Kraft. „Auch 
die Bienen haben eine K�nigin, und in der ganzen Welt ist ein Gott, der alles er-
schaffen hat und nach seinem Willen lenkt.”37 Letztlich ist also die �berlegenheit 
der Monarchie gegen�ber den anderen Staatsformen in der von Gott geschaffenen 
kosmologischen Ordnung und Gottes Herrschaftswillen �ber die Welt begr�ndet. In 
dieser teleologischen Ordnung kann Thomas auch die geistliche Oberhoheit des 
Papstes �ber der K�nigsgewalt unterbringen. Da jeder zun�chst f�r sein Privatwohl 
sorgt, muss es jemanden geben, der f�r das Gemeinwohl Sorge tr�gt. Die Monar-
chie ist die beste Gew�hr f�r Friede und Eintracht in der Gesellschaft. Wegen der 
menschlichen Neigung zur S�nde besteht allerdings die Gefahr, dass die Monarchie 
in die Tyrannis abgleitet. Diese ist als das kontr�re Gegenteil zur besten die 
schlimmste Verfassungsform. Dagegen m�ssen Vorkehrungen getroffen werden.
Immerhin pl�dierte Thomas von Aquin f�r eine gem��igte Monarchie. Andere Au-
toren beriefen sich auf das Naturrecht, um einen autorit�ren Staat zu begr�nden 
(Hobbes, Pufendorf), wieder andere, um einen gewaltenteiligen Verfassungsstaat 
mit monarchischer Spitze (Locke) oder einen gewaltenteiligen Republikanismus 
(Kant) zu rechtfertigen. Und wie wurde das Gemeineigentum begr�ndet? Durch das 
Naturrecht. Aber auch f�r die Rechtfertigung des Privateigentums wurde das Natur-
recht herangezogen. Sogar das zw�lf Jahre w�hrende ‘Tausendj�hrige’ Nazi-Reich 
berief sich auf das ewige und unab�nderliche Naturrecht, um daraus die �berle-
genheit der germanischen Rasse abzuleiten. Wie ein Cham�leon hat das Naturrecht 
die F�higkeit, seine Farbe zu �ndern. Zynisch bemerkt der d�nische Rechtsphilo-
soph Alf Ross: „Wie eine Prostituierte ist das Naturrecht allen zu Dienst. Es gibt 
keine Ideologie, die nicht durch R�ckgriff auf das Naturrecht verteidigt werden 
k�nnte.”38
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Inzwischen ist die Dame ehrbar geworden. Sie pflegt Beziehungen zu hoch anst�n-
digen Leuten, zu den honorigen Vork�mpfern der �kologischen Bewegung, reine 
Freundschaftsbeziehungen, versteht sich. Honni soit qui mal y pense!
Aber befindet sich der Papst wirklich in guter Gesellschaft? Die Naturrechtslehre 
ist eine Dame von Welt, extrem flexibel, in allen Situationen perfekt gekleidet, al-
len Zeitstr�mungen angepasst. Der Papst dagegen ist ein Wertkonservativer; kein 
Freund von Neuerungen in Politik und Gesellschaft, und in der Kirche schon gar 
nicht. Auf eine Doktrin, die ihre Fahne nach dem Wind h�ngt, ist kein Verlass. Der 
Papst m�sste die Naturrechtslehre neu erfinden. Wie w�re es mit einer neuen Enzy-
klika; Titel: „Die Naturrechtslehre heute”? Es muss ja nicht gleich eine 
Naturrechtslehre f�r die Ewigkeit sein. Die Anspr�che d�rfen bescheidener sein. 
Eine benediktinische Naturrechtslehre: eine, die mit einem etwas l�ngeren 
Haltbarkeitsdatum gesegnet ist, damit nicht, was heute gilt, morgen schon wieder 
�berholt ist. 
4. Schlusswort
Inhaltlich war es eine mittelm��ige Rede, die der Papst vor dem deutschen Bundes-
tag gehalten hat. Dass sie dennoch gro�e Beachtung gefunden hat, ist verst�ndlich. 
Schlie�lich war der Redner ein aus Deutschland stammender Papst, der als Ober-
haupt der katholischen Kirche den demokratisch gew�hlten Abgeordneten seines 
Heimatlandes darzulegen versuchte, nach welchen sozialethischen Prinzipien ver-
antwortliche Politiker ihre T�tigkeit auszurichten haben. Wenn die Parlamentarier 
dieser Rede hohes intellektuelles Niveau bescheinigten, so mag das diplomatischer 
Opportunit�t geschuldet sein. Unverst�ndlich sind die im selben Sinn dargebrachten 
Lobeshymnen von Journalisten selbst seri�ser Zeitungen.
Nimmt man das Presseecho zum Ma�stab, muss man feststellen, dass der Papst 
doch ein guter Propagandist der vom Vatikan betriebenen Religionspolitik ist. Denn 
genau das scheint seine Absicht mit dieser Rede gewesen zu sein: Er wollte die 
freundschaftlichen Beziehungen des Vatikan zu seinem Heimatland vertiefen. Um 
das zu erreichen, konnte er die sozialethischen Fragen, die ihm wichtig sind, nur 
sehr allgemein und oberfl�chlich ansprechen und musste alle kontroversen und 
heiklen Punkte vermeiden. Die kritischen Fragen, die in dieser Analyse gestellt 
werden, auf die wird sich dieser Papst wohl nie einlassen.
Unverst�ndlich bleibt, warum sich der Papst so ausgiebig von Wolfgang Waldstein 
hat inspirieren lassen. Gibt es im katholischen Raum keine besseren Juristen? Nie-
mand erwartet vom Papst, dass er sich neben seinen vielen Amtsgesch�ften mit 
dem Schrifttum von Hans Kelsen vertraut macht. Wenn er sich schon auf Sekund�r-
literatur verl�sst: War in seinem Stab von Mitarbeitern niemand in der Lage, durch 
Lekt�re der angegebenen Originaltexte zu pr�fen, ob die Bezugnahmen auf Kelsen 
und die angebotenen Schlussfolgerungen daraus vertrauensw�rdig sind? H�tte eine 
derartige Gegenlekt�re stattgefunden, h�tte vielleicht der dumme Schnitzer vermie-
den werden k�nnen, Kelsen einen Widerruf seiner Lehre vom Dualismus zwischen 
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Sein und Sollen zu unterstellen. Auch in einer Rede, in der diplomatische Interes-
sen im Vordergrund stehen, sollten derartige Fehlgriffe vermieden werden.
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